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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 25.08.2020 

bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet 

Geflügelhaltung Ludgerusweg“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage XXI zur SV IX/890 

 

Untere Immissionsschutzbehörde   
Der Hinweis, dass auf Grundlage der aktualisierten Gutachten eine Umsetzbarkeit der Planung 
unter dem Gesichtspunkt des Immissionsschutzes gesehen wird, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Anregung, dass zur bestehenden Erlaubnis nach §8 WHG vom 30.08.2018 ein 
Änderungsantrag mit den geplanten Änderungen zur Niederschlagsentwässerung 
einzureichen ist, wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung 
berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Untere Naturschutzbehörde  
Der Hinweis, dass das Plangebiet innerhalb der Grenzen des Landschaftsplans Rosendahl 
liegt, der hier jedoch keine Festsetzungen trifft und dieser mit  Rechtskraft des 
Bebauungsplanes gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG auf die Außengrenze des Bebauungsplanes 
zurückweicht, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anregung, dass zum Ausgleich für das rechnerisch ermittelte Kompensationsdefizit 
Ausgleichsmaßnahmen festzusetzen sind und die vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Artenschutzkonflikten entsprechend zu beachten und einzuhalten sind, wird 
berücksichtigt.  

Das errechnete Biotopwertdefizit wird durch den Ankauf von Biotopwertpunkten vom Wasser- 
und Bodenverband Vechte, ausgeglichen. Dieser setzt zwei vom Kreis Coesfeld anerkannte 
Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Rockeler Mühlenbachs und des Weerschen 
Baches im Bereich der Hofstelle Fartmann um.  

Die Umsetzung der artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen wird durch vertragliche 
Regelungen im Durchführungsvertrag entsprechend gesichert.  
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Bauaufsichtsbehörde 
Der Hinweis, dass zukünftige Maßnahmen, die nicht im Durchführungsvertrag geregelt sind 
(z.B. Erweiterung des Wohnhauses), ohne eine Änderung des Durchführungsvertrages 
unzulässig sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Gesundheitsamt 
Der Hinweis, dass aufgrund der gutachterlichen Aussagen, dass durch die Ausbreitung von 
Bioaerosolen keine erhebliche Gefährdung für die Nachbarschaft  und Allgemeinheit gesehen 
wird, keine Bedenken gegen die Planung bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 


